
  
Jusetate werden bis Donnerstag mittag tu
der Geschäfte-stelle angenommen. —- Preis für

die sünfaeipaltene Petitxeile 20 Neichgviennige,
für außerhalb des Kreises Oels Wohnende

25 Neicbspsennige.

Das Kreisblatt erscheint Freitagsx es kostet

für den Monat bei der Post (),50Neichsmaxk.
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Kreigreckmunagamt Breslau Nr. 3130

Kreis-Sparkasse Breslau für. 3131
Druck und Beran
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Oele, Z7. Januar 1933Nr. 4 H. Jahrgang
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Amtiiiher Teii

Bekaniitinachungeu des Landrats

K, L’, «O·els, den 26. Januar 1938 1. Die Reichs- und Staatsbeamten, die Beamten der Ge-

Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten IJIeFIIdebrE End fiemembvebäebasljxlbeiab}; Ruchspckhn ‘unb
« S l d r Ernt und der landwirtschaftlichen Ent- 'F«asp-El·n. eam en, 79.1”“ le wtcpnebrangebomgen,"dur. WWS Le» . .e « — » . . die Geistlichen und Kirchendiener, Aerzte (auch Zahnarzte
schulduusg im Osthilfegebsiet vom 17. November 1981 wird das » » » . . .. » » » .

"b f l ) d Betrieb eröffnete Sicherungsverfahren aufge- mkd uemrate), äwtbtfe?’ Rechtsmealies Lehrer, (“59511kmu er U‘Üm e e « · 3. bei Haupt- nnd Nebenbahnem samtliche Bahnpolizeibe-

l‘
O

 

 

 

haben: amte ohne Rücksicht auf die Art ihres Anstellungsverhält-
Lfd Dei Betriebsinhaocr nisses und die im Lokomotiv- und Bahnhofssdienst sowie
N « Name Gtanb Wohnort als Maschinisten oder Maschinenwarter beschastigten fortstr-
. r. gen Flisenäialhnbediegsteteml I b f J B

» k; — ) · c- « D r" i 4. bei ein« a nen: ie Bampoizei eamten owie iie e-
ä Sätifärreghggglfieiäer. Lanümtrt, ssglåtzglmzefn ·-. diensteteii und ständigen» Arbeiter des Bahnbewachungs-,
8 (Stein; Wöbenutsfors ” Iöberlezäitlrlsburt] Zugbegleitvungs-e Zugbeforderungsiz Bahnhofs- und Klein-

» « M » Ged Caflefern - bahn-, Schiffsdienstes, die Maschinisten und« Maschinen-
4 EDUAW CchUlzs · - » — I· » warter der Betriebswerkstatten und der elektrischen Bahn-
5 Paul filme . · . . » RaUkS-Pllc)kawe anlagen; - .

—- 5. im Bereiche der allgemeinen Bauverwaltung: die Be-
_ Polizeiverordnung satzungsmannschaften der Bagger, Feuerschiffe, Dampfer,

betr. Abänderung der Polizeiverordnung über die Regelung Taucherschächte, Motorboote, Fährboote, Varkassen und
ds eierlö we ens in der rovin Niederschlesien vom Prähme, die mit der Bedienung von Schleusen, Hebe-
e F l W) f 23. OktobFr 19TZIz werfen, Brucken, Wehren, Kranen, Kohlenkippen, Leucht-

‚J . . » » feuern, Signalen und elektrischen Zentralen beauftragten
Auf Grund der §§ 14- 25 Abs· 3 Und 4 de» PollzewerwaL Personen, die Maschinisten und Wärter von Maschinen,

Ulngsgesetzes Vom.1· Juni .1931 (G«S.· .S 77) Und des Ge- Dampfkessel- und Heizun sanla en, das Au i ts er onal
setzes E’ÜFCÜW dle Befugle der. Pollzelbehorde zum Eäxssle der Banhöfe und Bauhäfegn (Wegrkmeister, Aufisekherk Bäch-
DE!“ POIIZFIVCXEIVVUUUAEU Merde Verpfllchtung ere Hosi- ter), die Bedienungsmannschaften der Bauhofsspritzen so-

sZrmPMBfew-F 3 wem VMchviri z·· " Ut- «««·—«,V
Provinz Niederschlesien folgende Polizeiverordnung erlassen: - stfoeålenlzmd fünfttgen ftßfahfcbeu wittebcu beauftragten

6. während der Dienst- und Arbeitszeit in lebenswichtigen
Artikell - . ‑ - ⸗ . ‑ ‑« 1 » ‚ „ ‚ » Betrieben und in ol en Betrieben, die irer Ei enart

DIE II 4, Und 25 b??? PDIIZEIVCVPVDUUTIS aber DIE Ehegelung nach ohne Schaden ffücv:J das Unternehmen Zieht voSüber-
des FeUCklOfchWCers "T ‚Der PWVMz NiederschlefkeP Vom 23« gehend stillgelegt werden können, die Angestellten und Ar-
Okteber 19,31 (Sonderbellag«e des Amtsblattes Stuck 44 der heiter, deren Tätigkeit zur Aufrechterhaltung des betref-
Regierung in Breslau und in Liegnitz) erhalten folgende Fas- fenben Betriebes unbebingt notwendig ift; «

fUUgT _ 7. diejenigen Löschpflichtigen, welche durch ein. ärztliches
. §4 Zeugnis ihre Eliichtverwendbarkeit zum Feuerlöschdienst

Zur Hilfeleistung bei Auserch eines Feuers sowie zu den nachweisen oder nach Ansicht der Gemeindebehörde auch
Geräteproben und Uebungen sind alle arbeitsfähigen männ- ohne ärztliches Zeugnis zum Löschdienst ungeeignet er-
lichen Ortseinwohner über 18 und unter 60 Jahren verpflich- scheinen (Blinde, Lahme, Krüppel usw.). Körperliche Feh-
tet.»E.i.ne Ableistung dieser Dienste durch Stellvertreter ist un- .- ler, welche zwar den feuertechnischen Dienst an und in
zulassig .. . » · der Brandstelle, aber nicht den gewöhnlichen Arbeitsdienst
Von der Loschpflicht sind befreit: vor der Brandstelle (z. B. Räumen, Absperren, Drücken 



l3

Der Spritze und Füllen der Wasserwogeni ausschließeii,"
befreien nicht von der Löschpflicht. i

§ 25

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordniing werden
nach § 368 Ziffer 8 des Reichsstrafgesetzbuches mit Geldstrafe

bis zu 150 RM. oder mit Haft bis zu« »114 Tagen bestraft. Fer-

ner wird hiermit für jeden Fall der Nichtbefolgung dieser Po-

lizeiverordniing die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Hohe

bis zu 150 RM., im Nichtbeitreibungsfalle die Festsetzung von

Zwangshaft bis zu 3 Wochen angedroht.

A r t i k el 2

Diese Polizeiverordnung tritt am l. Februar 1933 in Kraft,

sie tritt außer Kraft mit dem Zeitpunkt des Anßerkrafttretens

der Polizeiverordnung vom 23. fit-eher 192-11 (ng. Art. 1).

V r e s l a u, den 13. Januar 1933. t). 1’. 1. 11651087“- 13

Der Ober-präsident der Provinz Niederschlesien.

f“ e l s, den 26. Januar 1933   141237

Vorstehende Polizeiverordnnng bringe ichs den Orts-— u»nd:

Ortspolizeibehörden zur Kenntnis und ersinhe die ,Qrtsbel·)or·-s

Den, dieselbe in üblicher. QEeii‘ Zu verdffeutliihen Die Polizei-

verordnuiig vom 23. Oktober ll)T-’)·l ist im .(.Z’i«i-islilatt 1931 Seite

184 veröffentlicht

B e rl i n , den 12. Tezeinber 1932

Durchführung Der Eiervererdnung i

Zu den vorgetrageuen Zweifelsfragen bei der Auslegung Der:

Eierverordnung bemerke ich: · s

1. Eine lHandelsfirma, die auf Grund der S§ Zfszder Eier-H

verordnung zur Kennzeichnung von Eiern ermächtigt wor-«v

den ist, ist berechtigt, bei der Nachprusung Von Packnngens

mit Eiern, die sie von anderen Kennzeichnungsberechtigten·

erhalten hat und die bereits in Giitegruppen eingereiht

worden sind, die Eier erneut zu sortieren und gemäß Der,

Eierverordnung dem Ergebnisse der Nachprüfung ent-!
sprechend in Güteklassen einzureihen Hierbei kann sichs
ergeben, daß Eier, die bisher in die lsiiitegruppe 2 ein-s
gereiht waren, noch den Anforderungen der Gutegruppe ls

entsprechen und demgemäß in diese lssjiitegruppe eingereiht-

werdeii können. Häufiger dürfte indessen der Fall sein,X
daß Eier infolge Abtrdcknung nicht mehr der Gütegrnppe,s

I 436.13

in Die sie bisher eingruppiert waren, entsprechen; in die-
sem Falle müssen die Eier der geringeren Gütegruppe zu-
geteilt werden oder Dürfen, wenn sie auch den Anforde-
rungen der Gütegruppe 2 nicht mehr entsprechen, über-s
haupt nicht mehr als Handelsklassenware gehandelt wer-
Den. Die Packungen von standardisierten Eiern, die einer
erneuten Klassifizierung unterzogen werden, sind nochmals
gemäß § 7 Der Eierverordnung zu behandeln

. Falls bei der Nachprüfung von Packungen mit standardi-
sierteii Eiern durch einen Kennzeichiinngsberechtigten die
Vanderolen zerstört werden, können die Packungen erneut
mit Banderolen versehen werden; in diesem Falle ist wie-
der gemäß ä 7 Der Eierverordnung zu verfahren·

Der Preußische Minister für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten

Der Kommissar des Reiches

S. A.: gez. .15 e l l i eh

O e l s ,

Getreiderost

Zur wirksamen Bekämpfung des (s85etreiderostes, der in den
letzten .J’ahren»großen Schaden angerichtet hat, verweise ich die
Ortspolizeibehorden auf §§ 34, 35, 38 Der Polizeiverordnung

l- l 2311 Den 25. Januar 1933-3

zbetr Feld- und Forstschutz vom 8. April 1930 (Kreisblatt 1930
pSeite 77) und ersuche, die Gruiidstiieksbesitzer anzuhalten, die

O. zu vernichten, er-
i“ Du»j-'\ .

Berberitzensträucher gemäß § 35 a. a.
forderlicheufalls die Strafmaßnahmen nach S 38 a. a.
ergreifen.

Delta, Den 2/1. Januar 1933

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung

Nachdem die unter dein Pferdebestande der Gutsbesitzer-in
Frau IS i ebner _in ‚QIÜICIQPUÜ herrschende Anämie erloschen
nnd die »Di-sinfektion ausgefuhrt worden ist, werden die über
das lisöehoft verhangten Sperrmaßregeln anfgelwben

L l 3421)

Orts, den 24. Januar Mit-M

Fischereignfscher

Der» frühere Miihleiiwerkführer Herr Karl Hirsch aus
Spahlitz hat das Amt als amtlich verpflichteter (privater)
keisehereiaufseher niedergelegt

l- l 4121)

Der Landriit
J. ‘B. Jarnier, Negieriingsasfessor.

Bekanntninihimgen

Nu instan, den 24. Januar l933

Schulaiisfichtsbezirl Namslau «.

1. Vetrifft: Reg.-Verf. v. 20. 1. 33. 11. 2. 61. Nr. 660 IXJQZL
Die Regierung, Abt. 11, beabsichtigt die Abhaltung eines
Lehrganges siir Lehrer und Lehrerinnen zwecks Einfüh-
rung in die Gesundheitslehre Der Lehrgang soll in Adams-
laii an Z oder 4 Sonnabend-Amchmittagen im Februar
resp. März stattfinden. Die entstehenden Fahrkosten sollen
entsehädigt werden. Ich bitte um Meldungen bis zum
’. 2. D. J. unter Angabe der Fahrkosten

.Vetriff: stieg-Vers v. .19. 12. ‚1932. Il. 3. Nr. 666/32.
A.Sch· Seite 5 Nr. 110). Schulfunk.
Jch bitte um unigehende Einreichung der gefor
richte.

Der Schulrat.

M a r o s k e.

200/33

derten Be-

Breslau-Krieteru, den 24. Januar 1933

Wetterbericht

des Meteorologischen Obfervatoriums Breslau-Krietern

(Oeffentlicher Wetterdienst für Schlesien.)

Nachdruck auch mit Qiiellenaugabe verboten!

Nach vorübergehender Milderung in der ersten Wochenhä"lfte,
die aber kein durchgreifendes Tauwetter brachte, gelangte Schle-
sien bereits nach Wochenmitte unter den Einfluß von Stö-«

 

sauberer Behörden

rungen, die vom Mittelnieer über das Baltituni nordwärts
übergriffen. Verbreitete Schneefälle, die schließlich besonders in
Mittel- und Oberfchlesieii eine Schneedeeke von 20 bis 30 Zenti-
meter hervorriefen, waren die Folge. Es dringen über das
Weichselgebiet kältere kontinental-arktifche Luftniassen nach
Mitteleuropa vor. Infolgedessen haben wir mit weiteren
Schneesällen und kälterem Wetter zu rechnen. Die Tempera-
turen sinken anfangs meist schon unter ——1.0 Grad und können
später bei zeitweiliger Aiifheiterung bis zu ——2l) Grad, stellen-
weise auch bis zu fast —25 Grad herabgehen. Eine durchgrei-
fende Umgestaltung ist auch weiterhin noch nicht wahrschein-
lich; zu Tauwetter dürfte es kaum kommen. Vorübergehend
sind wieder Schneefälle und Frostmilderiing zu erwarten.

niiiiiiii nimm lieiiins

»Nehint mich hin-« Jllu-
striertes Uiitekhattungg- und
zkaiiiilienblatt Verlag vol
Eivald & Co. Nachf. in
Leipzig. —- Unifang einer
jeden Heftes 8 Gelten. Preis
pro Heit 10 P g. srei Haus
Der heutigen Nummer hegt
ein Probeheft der Firme
H. ER. Dobrn, Buchhandl.
Leipiig C 1, Schließfach 38
bei, die Bestellungen au‘
„‘Jiehmt mich hin« sederzei
entgegennimint

 

Durch Augschlusjurteil vom 4. Januar 19xi3 lst das
Spartasseubmh der Kreigiuaitasse Oelg in Sihtesieii,
Nr. 22493 über 125,34 2mm. ausgeteilt für den Bahn-
arbeitet Eauard Didert in Oele-, für kraftlos erkläit worden.

Oele-, den 17. Januar 1933 Amtsgericht.

Durch sIlusuhlnhmteil vom 13 Januar 19th m
Das Sparkassenbuch der Kreissparkasse Qelg Nr. 19170
über 1635),93 NM. ausgestellt auf den Arbeiter Franz
Walla," in Niidelsdokf, Sir. Groß-Wartenberg, jin
kraftlos erkürt worden

Oele-, den 17. Januar 1933

Familiendrutkfaihen
fertigen schnellstens an Rothe, 8c Potittv

 

 

Amtsgericht.
  


